Stadt Braunschweig 24-22955

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Zuwendungen liber 5.000 EUR im Rahmen der Richtlinie zum
Tanzforderprogramm

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat IV 18.01.2024
41 Fachbereich Kultur und Wissenschaft

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Kultur und Wissenschaft (Entscheidung) 25.01.2024 o]
Beschluss:

Den Antragen auf Forderung dber 5.000 EUR fur das 1. Halbjahr 2024 im Rahmen des
Tanzférderprogramms  wird  entsprechend der in den Anlagen aufgefuhrten
Einzelabstimmungsergebnisse zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Bewilligung von unentgeltlichen Zuwendungen aus allgemeinen Produktansatzen gehort
nur bis zur Hohe von 5.000 EUR zu den Geschaften der laufenden Verwaltung (Richtlinie
des Rates gem. § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG). Bei Antrags- und Bewilligungssummen Uber
5.000 EUR ist somit ein Beschluss des zustandigen politischen Organs Uber die
Forderantrage herbeizuflihren. GemaR § 6 Nr. 8 b der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig
ist die Zustandigkeit des Ausschusses fur Kultur und Wissenschaft (AfKW) gegeben. Die
Anlagen  enthalten Ubersichten Uber diese  Antrdge  einschlieBlich  der
Entscheidungsvorschlage durch die Verwaltung.

Zur Umsetzung des Konzepts zur Unterstutzung der Tanzszene in Braunschweig (Drs. Nr.
22-19638) wurden zum Doppelhaushalt 2023/2024 fir drei Jahre zu dynamisierende Mittel
(173.700 EUR flir 2024) eingestellt.

Die Vergabe der Zuschussmittel an professionelle zeitgendssische Tanzschaffende erfolgt
auf Grundlage der Richtlinie zum Tanzférderprogramm, die mit Ratsbeschluss vom
19.12.2023 (Drs.-Nr. 23-22535) in Kraft getreten ist.

Im Kontext des Férdergegenstands 1 Probenraumférderung wurden zwei Antrage tber 5.000
EUR eingereicht.

Gefordert werden laut Forderrichtlinie freischaffende professionelle Einzelakteurinnen und -
akteure des zeitgendssischen Tanzes sowie freie Tanzgruppen und Initiativen
(Zusammenschlisse von freischaffenden professionellen Tanzerinnen und Tanzern sowie
Choreografinnen und Choreografen) im Bereich der Kunstform zeitgendssischer Tanz mit
einem Arbeitsschwerpunkt im Stadtgebiet Braunschweig.

Das Férderprogramm wird zum 30.06.2024 fir die Foérderperiode 01.07.2024 bis 31.12.2024
sowie zum 31.12.2024 fir die Forderperiode 2025 erneut ausgeschrieben. Es erfolgt eine
stetige Evaluation sowie eine Unterrichtung des AfKW.



Prof. Dr. Hesse

Anlage/n:

Anlage 1_Ubersicht Uber die Tanzforderung fiir die Férderperiode 1. Halbjahr 2024

Anlage 2_Ubersicht der Antrage auf Tanzférderung tiber 5.000 EUR fir das 1. Halbjahr 2024
einschlie8lich der Entscheidungsvorschlage durch die Verwaltung

Anlage 3_Kostenubersicht zu den Antragen auf Tanzférderung fur das 1. Halbjahr 2024 tber

5.000 EUR



Anlage 1

Ubersicht Tanzforderprogramm 1. HJ 2024

Antrags- .
Fordergegenstand | Haushaltsansatz | Antrage | summe im V?rgesehene Verblfalbende
. Forderungen Mittel
1. Halbjahr
Probenrdume 3 57.556,00 € 57.556,00 €
Digitalisierung 4 15.800,00 € 15.800,00 €
Summen 173.700 € 7 73.356,00 € 73.356,00 € 100.344,00 €

Bei den vorgesehenen Forderungen wurden die Bewilligungen fiir Antrage bis zu 5.000 EUR ebenfalls beriicksichtigt.
(Geschafte der laufenden Verwaltung nach der Richtlinie des Rates gem. § 58 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG)



Ubersicht der Gewahrungen von Zuwendung aus dem Tanzférderprogramm iiber 5.000 € im 1. Halbjahr 2024

Anlage 2

Antrag Férderung
" Gesamt- Vorschlag
Antragssteller*in Zweck kosten Antrags- Anteil der Anteil
GK summe an GK | Verwaltun | an GK
9
Fordergegenstand 1 — Probenraumférderung
1 | TANZKOOP Informationen zur Antragsteller*in: 39.960 €* | 39.960 € 100 % | 39.960 € 100 %
GbR Die TANZKOOP ist eine Kooperative von im Bereich zeitgendssischer Tanz fundiert ausgebildeten und

langjahrig professionell tatigen Choreograf‘innen mit Sara Angius, Selina Glockner und Tiago Manquinho
im aktuellen Leitungsteam. TANZKOOP griindete sich in 2022, um die Produktions- und Arbeitsstrukturen
der Freien Tanzszene in Braunschweig und Niedersachsen nachhaltig zu stabilisieren. Dank des
Forderprogramms TANZPAKT RECONNECT und der Kofinanzierung durch das Niedersachsische
Ministerium fur Wissenschaft und Kultur sowie der Unterstiitzung des Fachbereiches fur Kultur und
Wissenschaft der Stadt Braunschweig konnte die TANZKOORP in einem ehemaligen innerstadtischen
Leerstand ein gut ausgestattetes Tanzstudio einrichten, das von professionellen zeitgendssischen
Tanzschaffenden als Proben- und Arbeitsraum sowie fiir Fortbildungs- und Vernetzungsaktivitaten genutzt
werden kann. Auf diese Weise konnten von der TANZKOOP bereits eine Vielzahl an Angeboten fir die
Freie Tanzszene initiiert und der Tanzstandort Braunschweig gestarkt werden. Die Probenraumfoérderung
aus dem Tanzférderprogramm ermdglicht die Fortfiihrung dieser Initiative.

Probenraum:

Waisenhausdamm 11, 38100 Braunschweig

GesamtgroRe 174 m?, davon 80 m? Tanz- und Schwingboden, Spiegelwéande, Soundanlage sowie Warm-
Up Bereiche und Aufenthaltsmdglichkeiten

Konzeptbeschreibung: Durch die Forderung wird ermdglicht, den Probeanraum fir Tanzer*innen und
Tanzgruppen kostenlos zur Verfiigung zu stellen und damit eine niedrigschwellige Produktionsstatte flr den
Tanz zu schaffen. Darliber hinaus ergeben sich aber auch unterschiedliche Begegnungsmdglichkeiten fir
Tanzkunstler*innen untereinander sowie zwischen Tanzszene und Publikum in Braunschweig — fir mehr
Sichtbarkeit und Reprasentation der lokalen Tanzszene.

Geplante 6ffentlichkeitswirksame MafRnahmen:

- Zwei moderierte Netzwerktreffen flir die Tanzszene parallel zum in Hannover stattfindenden
internationalen Tanztreffen Real Dance

- Erstellung eines Szenetrailers, der Videoausschnitte der vielseitigen Tanzstlicke sowie deren
Diversitat darstellt. Der Trailer wird unter anderem auf zwei Monitoren in den grof3en
Fensterfronten des Raumes gezeigt.

- RegelmaRige Erstellung des Tanz-Newsletter der TANZKOOP

- Workshop-Programm fiir professionelle Tanzer*innen

- Residenzprogramm TanzSichten in Kooperation mit dem LaFT, Tanzpunkt Hannover und LOT-
Theater

- RegelmaRige offentliche Proben

Vorschlag der Verwaltung:
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Antrag Férderung
NF . Gesamt- | Vorschlag .
Antragssteller*in Zweck kosten Antrags- Anteil der Anteil
GK summe an GK | Verwaltun | an GK
9
Die TANZKOOP tragt maRgeblich zur Starkung, Profilierung sowie Verankerung des professionellen
zeitgendssischen Tanzes in der Stadt Braunschweig bei. Die Akteur*innen sind mit der lokalen wie
regionalen und Uberregionalen Tanzszene gut vernetzt und kénnen so wichtige Impulse fiir die Entwicklung
von Tanzproduktionen geben, die u. a. auch in den Braunschweiger Spielstatten gezeigt werden. Das
Studio befindet sich in einem ehemaligen Leerstand und tragt auf diese Weise zur Innenstadtbelebung bei.
Die Trailer, die in den groRen Fensterfronten des Raumes gezeigt werden sollen, ermdglichen ebenso wie
die offentlichen Proben Sichtbarkeit und Teilhabe. Den Zielen der Tanzférderrichtlinie hinsichtlich der
strukturellen Ermdglichung und Unterstitzung der Weiterentwicklung, Starkung, Profilierung sowie
Verankerung des professionellen zeitgendssischen Tanzes in der Stadt Braunschweig wird mit der
beantragten Férderung entsprochen.
Fordergegenstand 1- Probenraumférderung und Férdergegenstand 2 — Digitalisierung
2 | Sylvia Heyden & | Informationen zur Antragstellerin: 14.404 € | 14404 € | 100 % 14.404 € | 100 %

Ensemble Aetas

Sylvia Heyden ist Tanzerin, Choreographin und Padagogin. 1988 eroffnete sie T.A.N.Z-Braunschweig,
einen Probenort fiir die Freie Tanz-und Performanceszene, eine Ausbildungsstatte fir Blihnentanz und
eine experimentelle Studiobiihne. Seit 2004 ist sie Dozentin flir Physical Theatre an der HBK
Braunschweig, Institut fiir performative Kiinste, und Gastdozentin fiir Tanz an verschiedenen Hochschulen
fiir darstellende Kinste im In- und Ausland (Folkwang Universitat der Kiinste (Essen), Akademie Seni Tari
(ASTI) (Indonesien), Vassar College (Finnland), Limén Institut (New York). Bis heute schuf Sylvia Heyden
mehr als 40 abendfiillende Tanzstlicke.

2021 entwickelte Frau Heyden im Rahmen eines Stipendiums des Dachverbandes Tanz Deutschland ein
Trainingsprogramm fir éltere Tanzer*innen und legte damit den Grundstein fur ein Forschungsprojekt, mit
dem altere Tanzer*innen zuriick auf die Biihne geholt werden sollen. Im Ergebnis entstand die Tanzgruppe
Aetas mit Profi-Tanzer*innen im Alter von 60 bis 90 Jahren.

Probenraum:

Hamburger Stral3e 273b, 38114 Braunschweig

Professionell ausgestatteter Probenraum mit neuem Schwingboden und Sound- und Lichtanlage sowie
Spiegelwéanden, eine Studiobihne, Tanzteppich, Umkleideméglichkeiten, Duschen, Aufenthaltsraum,
Teekiliche. GrofRe: 208 m?

Hinweis: Das Studio besteht aus zwei Probenrdumen, wobei der kleinere Probenraum weiterhin fiir
Tanzkurse genutzt werden wiirde. Férdermittel wurden lediglich fiir den gréReren Probenraum beantragt.
Dieser wiirde ausschlief3lich fir Tanzkunst genutzt werden, was anhand eines Belegungsplanes
nachgewiesen wurde.

Konzeptbeschreibung: Durch die Férderung kénnten die Probenrdume sowohl der eigenen Probenarbeit
von Frau Heyden und ihrem Ensemble dienen als auch im Rahmen des Probenraum-Sharings kostenlos
professionellen Tanzer*innen, Performer*innen und Choreograph*innen angeboten werden. Dadurch
wirden die kiinstlerische Weiterentwicklung fiir freie Tanzschaffende gefordert sowie intensive
Recherchen, Labore und Proben ermdglicht werden. Der Austausch und die Vernetzung, Beratung von
freien Tanzschaffenden wie z. B. HBK Studierenden konnte geférdert und verstarkt werden. Darliber
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Nr Antragssteller*in

Zweck

hinaus méchte Frau Heyden Coaching, Vortrage, Netzwerkbildung und Beratung fiir Tanzschaffende
anbieten.

Geplante o6ffentlichkeitswirksame MafRnahmen:
- Mehrmals im Jahr 6ffentliche Showings, Work-in-Progress oder Openhouse-Performances
- Interviews mit Kiinstler“innen und moderierte 6ffentliche Proben
- Darstellung auf der Webseite, Tanzplattformen und Social Media

Digitalisierung: Erstellung eines Buchungs- und Informationssystems fiir den Probenraum

Vorschlag der Verwaltung:
Sylvia Heyden tragt maRgeblich nicht nur zur internationalen Vernetzung, sondern auch zur

Weiterentwicklung des professionellen zeitgendssischen Tanzes in der Stadt Braunschweig bei. Mit dem
Ensemble Aetas wird die Diversitat im Tanz unterstitzt und sichtbar gemacht. Durch die Forderung des

Raumes kdnnte den Tanzschaffenden ein professionell ausgestatteter Probenraum kostenfrei zur
Verfligung gestellt und somit die Infrastruktur fiir den professionellen zeitgendssischen Tanz in
Braunschweig gestarkt werden. Mit dem Buchungs- und Informationssystem kann die Auslastung des
Probenraumes verbessert werden. Den Zielen der Tanzforderrichtlinie hinsichtlich der strukturellen
Ermdglichung und Unterstiitzung der Starkung, Profilierung sowie Verankerung des professionellen
zeitgendssischen Tanzes in der Stadt Braunschweig wird mit der beantragten Férderung entsprochen.

Gesamt-
kosten
GK

Antrag Forderung
Vorschlag
Antrags- Anteil der Anteil
summe an GK Verwaltun an GK
9

*Es wird darauf hingewiesen, dass sich die beantragten Fordersummen auf die Mietkosten flir das gesamte Jahr 2024 beziehen.
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Antrage auf Tanzférderungen liber 5.000 EUR
Kosteniibersichten 1. HJ 2024

1. TANZKOOP GbR
2. Sylvia Heyden & Ensemble Aetas



1. TANZKOOP GbR

Ausgaben:

Probenraum

Nettokaltmiete 30.000,00 €
Nebenkosten 4.620,00 €
Betriebskosten 3.660,00 €
Stromkosten 660,00 €
Gebuhren fir

Videokonferenzprogramme,

Webhosten, Website,

Internetanschluss 1.020,00 €
Gesamtausgaben: 39.960,00 €

2, Sylvia Heyden & Ensemble Aetas

Ausgaben:

Probenraum

Nettokaltmiete 8.813,76 €
Nebenkosten 3.390,84 €
Betriebskosten 249,72 €
Stromkosten 357,00 €
Gebuhren fir

Videokonferenzprogramme,

Webhosten, Website,

Internetanschluss 792,36 €
Digitalisierung 800,00 €
Gesamtausgaben: 14.403,68 €

Anlage 3



	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1_Übersicht über die Tanzförderung für die Förderperiode 1. Halbjahr 2024
	Anlage 2: Übersicht der Anträge auf Tanzförderung über 5.000 EUR für das 1. Halbjahr 2024 einschließlich der Entscheidungsvorschläge durch die Verwaltung
	Anlage 3: Kostenübersicht zu den Anträgen auf Tanzförderung für das 1. Halbjahr 2024 über 5.000 EUR

